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Die Physikalisch Technische Bundesanstalt ist nicht mehr neutrale staatliche Zulassungstelle für 
Messgeräte in der Verkehrsüberwachung sondern privater Dienstleister für Messgerätehersteller. 
So könnte man eine der Folgen der Einführung des neuen Mess- und Eichgesetzes (MessEG) und 
der neuen Eichordnung (MessEV) zum 01.01.2015 bezeichnen.

Für die Verteidigung im OWi Verfahren gibt es nach dem ersten Jahr sicherlich einige Punkte 
die zu beachten sind, etwa die neue Verpflichtung in § 31 Abs. 2, Nr. 4 MessEG für den 
Verwender, dass entgegen bisheriger Betrachtungsweise Nachweise (Lebensakten) zu führen 
und aufzubewahren Pflicht ist.

Das Wesentlichste ist jedoch, dass das bisherige Zulassungsverfahren durch das 
Konformitätsbewertungsverfahren abgelöst wurde, bei dem die Verantwortung für den 
ordnungsgemäßen Zustand der Messgeräte bei der „Inverkehrbringung“ beim Hersteller liegt 
- nicht bei der PTB. 

Der Hersteller bereitet die „Markteinführungen“ seines neuen Messgerätes vor und lässt sich 
von einer Konformitätsbewertungsstelle (privater Dienstleister) die Übereinstimmung des 
Messgerätes mit den vom Regelermittlungsausschuss festgelegten Anforderungen  bestätigen 
(Konformitätsbewertung).

Danach stellt der Hersteller selbst eine Konformitätserklärung aus, in welcher die eingehaltenen 
Regeln und die Einhaltung der Bestimmungen von MessEG und MessEV bescheinigt werden. 
Damit darf das Messgerät „inverkehrgebracht“ und betrieben werden. Man kann sagen, dass 
hier die Konformitätserklärung die bisherige Ersteichung ersetzt und durch die Unterschrift 
des „Inverkehrbringers“ dessen Verantwortung für das erste Betriebsjahr des Messgerätes 
hervorgehoben wird. Danach wird dann mit der ersten („Folge-“) Eichung in das bisherige 
Eichverfahren übergeleitet.

Für den Juristen sind im OWi-Verfahren dabei vier Varianten von Messgeräten zu betrachten:

   1. Vor dem 31.12.2014 zugelassene, geeichte und betriebene Messgeräte. Diese werden 
 wie bisher betrieben und jährlich („folge-“) geeicht.

   2. Vor dem 31.12.2014 zugelassene, aber erstmals in 2015 in Verkehr gebrachte Messgeräte.  
 Hier kommt das Konformitätsverfahren zum tragen. Die alte Zulassung ist Basis für die  
 Konformitätsbewertung. Die „Inverkehrbringung“ erfordert allerdings die  
 Konformitätserklärung des Herstellers.
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   3. Nach dem 01.01.2015 neu entwickelte und in Verkehr gebrachte Messgeräte. Für diese  
 findet das eingangs beschriebene Konformitätsverfahren vollumfänglich Anwendung.

   4. Vor dem 31.12.2014 schon im Betrieb befindliche Messgeräte, die nach dem 01.01.2015  
 eine Veränderung erfahren haben – typischerweise Softwareänderungen.

Hierzu gehören z.B. Messgeräte der Poliscan-Familie mit Softwareänderung auf 3.7.4 und alle 
Messgeräte Leivtec XV3. Letztere erfahren nach der letzten Zulassungsänderung vom 30.12.2014 
zwangsweise bei der Eichung in 2015 die Umrüstung auf den Softwarestand 2.0, wobei die 
bisher gespeicherten Informationen zur Messwertbildung (Rohmessdaten) künftig nicht mehr 
in der Datei abgespeichert werden.

Im Nachhinein kann damit die rege Zulassungstätigkeit der PTB zum 31.12.2014 nicht mehr 
überraschen, bei der zahlreiche Messgeräte noch letzte Änderungen erfahren haben. Der 
zukünftige private Dienstleister PTB in der Funktion der Konformitätsbewertungsstelle ist damit 
etwas entlastet.

Überraschen muss allerdings eine „Arbeitssitzung“ der PTB, die als Vorsitzende des 
Regelermittlungsausschusses (gibt die Regeln für das Konformitätsverfahren vor) fungiert, mit 
der Polizei Hessen und Vertretern des OLG Frankfurt, bei der schon frühzeitig das neu geschaffene 
Konformitätsverfahren für die Praxis ausgehebelt wird (in vorhandenen Auszügen in Anlage).

Der wesentliche Punkt dabei ist, dass die Konformitätserklärung des „Inverkehrbringers“ durch 
die unmittelbar anschließende Eichung abgelöst werden soll „um bei den Verfahrensbeteiligten 
mehr Sicherheit“ zu schaffen.

Die Beurteilung darüber, dass eine neu geschaffene gesetzliche Fortentwicklung durch die „alte 
Verfahrensweise“ verbessert werden soll und dass dabei der Regelermittlungsausschuss, Justiz 
und Polizei beteiligt sind, sei jedem überlassen.

Bedenklich erscheinen auf den ersten Blick aber folgende Punkte:

         •  der private Dienstleister Konformitätsbewertungsstelle (PTB bzw. Eichämter) führt 
  unmittelbar nach seiner privaten Tätigkeit und der Konformitätserklärung des Herstellers  
 die hoheitliche Eichung durch,

         •  die Erklärung des Herstellers, was er denn alles nach welchen Regeln garantiert,  
 verschwindet durch die Eichung aus dem laufenden Verfahren

         •  die Verantwortlichkeit des „Inverkehrbringers“ geht durch die Eichung auf die  
 Behörde über, womit die mit dem Konformitätsverfahren gewünschte Verantwortlichkeit  
 des Unternehmers wieder abgeschafft bzw. umgangen wird.

Für die Verteidigung birgt dies folgende Aufgaben:

Im Verfahren ist zu prüfen, wann das Messgerät „in Verkehr“ gebracht wurde. Die Lebensakte 
muss Auskunft über Veränderungen geben, insbesondere darüber, ob nach Inverkehrbringen 
oder Geräteänderung eine Konformitätserklärung erforderlich war. Diese ist beizuziehen, um 
abschließend überhaupt prüfen zu können, welche Anforderungen an eine ordnungsgemäße 
Messung zu stellen sind.

Wie schwierig so etwas festzustellen ist, wird deutlich, wenn bei unserer Auftragserledigung 
zur Prüfung von Messvorgängen erst der Abgleich mit unserer Messgerätedatenbank 
Softwareänderungen aufzeigt, die durch die sofort nach Änderung durchgeführte Eichung 
verdeckt sind.
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In zahlreichen Fällen ist dabei durch den nachgeprüften zeitlichen Ablauf nicht davon auszugehen, 
dass das Konformitätsverfahren korrekt durchlaufen wurde.

Man darf gespannt sein, mit welchen Anträgen der Verkehrsgerichtstag in Goslar im Januar zu 
diesem Thema Stellung nimmt.

Bei unserem Verkehrskongress im Juni werden wir uns auf jeden Fall einer kritischen Betrachtung 
der bisherigen Feststellungen widmen.

Von daher sind wir wie immer für alle Hinweise auf in der Praxis auftretende Unzulänglichkeiten 
dankbar.

VUT • Sachverständigen GmbH & Co. KG • Matthias-Nickels-Str. 17a • 66346 Püttlingen
Telefon: 0 68 06 - 30 05- 0 • Fax: 0 68 06 - 30 05 - 180  • eMail: info@vut-verkehr.de • www.vut-verkehr.de 3/11



22. Dezember 2015

Die PTB und das neue Konformitätsbewertungsverfahren

VUT • Sachverständigen GmbH & Co. KG • Matthias-Nickels-Str. 17a • 66346 Püttlingen
Telefon: 0 68 06 - 30 05- 0 • Fax: 0 68 06 - 30 05 - 180  • eMail: info@vut-verkehr.de • www.vut-verkehr.de 4/11

Polizeiakademie Hessen Tagung 
DAS NEUE EICHRECHT UND SEINE AUSWIRKUNG AUF DAS STANDARDISIERTE MESSVERFAHREN -

Anlage 1 / Seite 1 von 8



22. Dezember 2015

Die PTB und das neue Konformitätsbewertungsverfahren

VUT • Sachverständigen GmbH & Co. KG • Matthias-Nickels-Str. 17a • 66346 Püttlingen
Telefon: 0 68 06 - 30 05- 0 • Fax: 0 68 06 - 30 05 - 180  • eMail: info@vut-verkehr.de • www.vut-verkehr.de 5/11

Polizeiakademie Hessen Tagung 
DAS NEUE EICHRECHT UND SEINE AUSWIRKUNG AUF DAS STANDARDISIERTE MESSVERFAHREN -

Anlage 1 / Seite 1 von 8



22. Dezember 2015

Die PTB und das neue Konformitätsbewertungsverfahren

VUT • Sachverständigen GmbH & Co. KG • Matthias-Nickels-Str. 17a • 66346 Püttlingen
Telefon: 0 68 06 - 30 05- 0 • Fax: 0 68 06 - 30 05 - 180  • eMail: info@vut-verkehr.de • www.vut-verkehr.de 6/11

Polizeiakademie Hessen Tagung 
DAS NEUE EICHRECHT UND SEINE AUSWIRKUNG AUF DAS STANDARDISIERTE MESSVERFAHREN -

Anlage 1 / Seite 3 von 8



22. Dezember 2015

Die PTB und das neue Konformitätsbewertungsverfahren

VUT • Sachverständigen GmbH & Co. KG • Matthias-Nickels-Str. 17a • 66346 Püttlingen
Telefon: 0 68 06 - 30 05- 0 • Fax: 0 68 06 - 30 05 - 180  • eMail: info@vut-verkehr.de • www.vut-verkehr.de 7/11

Polizeiakademie Hessen Tagung 
DAS NEUE EICHRECHT UND SEINE AUSWIRKUNG AUF DAS STANDARDISIERTE MESSVERFAHREN -

Anlage 1 / Seite 4 von 8



22. Dezember 2015

Die PTB und das neue Konformitätsbewertungsverfahren

VUT • Sachverständigen GmbH & Co. KG • Matthias-Nickels-Str. 17a • 66346 Püttlingen
Telefon: 0 68 06 - 30 05- 0 • Fax: 0 68 06 - 30 05 - 180  • eMail: info@vut-verkehr.de • www.vut-verkehr.de 8/11

Polizeiakademie Hessen Tagung 
DAS NEUE EICHRECHT UND SEINE AUSWIRKUNG AUF DAS STANDARDISIERTE MESSVERFAHREN -

Anlage 1 / Seite 5 von 8



22. Dezember 2015

Die PTB und das neue Konformitätsbewertungsverfahren

VUT • Sachverständigen GmbH & Co. KG • Matthias-Nickels-Str. 17a • 66346 Püttlingen
Telefon: 0 68 06 - 30 05- 0 • Fax: 0 68 06 - 30 05 - 180  • eMail: info@vut-verkehr.de • www.vut-verkehr.de 9/11

Polizeiakademie Hessen Tagung 
DAS NEUE EICHRECHT UND SEINE AUSWIRKUNG AUF DAS STANDARDISIERTE MESSVERFAHREN -

Anlage 1 / Seite 6 von 8



22. Dezember 2015

Die PTB und das neue Konformitätsbewertungsverfahren

VUT • Sachverständigen GmbH & Co. KG • Matthias-Nickels-Str. 17a • 66346 Püttlingen
Telefon: 0 68 06 - 30 05- 0 • Fax: 0 68 06 - 30 05 - 180  • eMail: info@vut-verkehr.de • www.vut-verkehr.de 10/11

Polizeiakademie Hessen Tagung 
DAS NEUE EICHRECHT UND SEINE AUSWIRKUNG AUF DAS STANDARDISIERTE MESSVERFAHREN -

Anlage 1 / Seite 7 von 8



22. Dezember 2015

Die PTB und das neue Konformitätsbewertungsverfahren

VUT • Sachverständigen GmbH & Co. KG • Matthias-Nickels-Str. 17a • 66346 Püttlingen
Telefon: 0 68 06 - 30 05- 0 • Fax: 0 68 06 - 30 05 - 180  • eMail: info@vut-verkehr.de • www.vut-verkehr.de 11/11

Polizeiakademie Hessen Tagung 
DAS NEUE EICHRECHT UND SEINE AUSWIRKUNG AUF DAS STANDARDISIERTE MESSVERFAHREN -

Anlage 1 / Seite 8 von 8


